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Ausgangssperre in Ostfriesland

Ostfriesland, 03.04.2021 [ENA]

Jetzt hat der Coronavirus auch das Beschaulichen Ostfriesland Landkreis Leer, das Tor Ostfrieslands, in
einer Höhe von über 190 in der 7-Tage-Inzidenz erreicht. Daher hat der Landkreis mit Landrat Matthias
Groote eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen Beschlossen. 

Im Hinblick auf das anhaltend hohe Infektionsgeschehen wird neben einer Maskenpflicht bei
Fahrgemeinschaften im gesamten Kreisgebiet wird es insbesondere ab dem 1. April in den Städten und
Gemeinden mit einem hohen Infektionsgeschehen nächtliche Ausgangssperren von 21 Uhr abends bis 5
Uhr morgens geben. Ausgenommen von den Ausgangsbeschränkungen sind die Gemeinden Bunde und
Jemgum, die Samtgemeinde Jümme sowie die Insel Borkum. Hier ist das Infektionsgeschehen
vergleichsweise gering. "Und das bereits seit einiger Zeit", heißt es in einer Pressemitteilung der
Kreisverwaltung. Die Verfügung gilt zunächst bis einschließlich 18. April.
"Wir haben lange und intensiv über strengere Maßnahmen beraten", so Landrat Matthias Groote.

 "Aber die aktuelle dynamische Infektionslage lässt keine andere Entscheidung zu." Die Anordnung einer
Ausgangssperre sei geeignet, um weitere Ansteckungen gerade im privaten und familiären Kontext zu
verhindern. Das Infektionsgeschehen im Kreisgebiet ist insbesondere von der britischen
Coronavirus-Variante B.1.1.7 geprägt. Diese Variante gilt als ansteckender, die Menschen infizieren sich
leichter und schneller. Mittlerweile ist der überwiegende Teil aller Neuinfektionen auf diese Variante
zurückzuführen. Sie verdrängt den sogenannten Wildtyp, also die ursprüngliche Form.
Die Anordnung einer temporären Ausgangssperre sieht vor, dass der Aufenthalt außerhalb der eigenen
Wohnung oder sonstigen Unterkunft in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr.

Grundsätzlich nicht erlaubt ist: Private Terrassen, Balkone, Gärten und Zuwegungen mit direktem Zugang
zur Wohnstätte können jedoch weiterhin genutzt werden. Eine Ausnahme von der Ausgangsbeschränkung
besteht bei Vorliegen eines triftigen Grundes wie: Die Inanspruchnahme einer notwendigen medizinischen,
psychosozialen oder veterinärmedizinischen Behandlung,
die Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit,
der Besuch von Gottesdiensten und ähnlicher religiöser Veranstaltungen,
die Begleitung und unaufschiebbare Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger,
insbesondere die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich,

Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency

Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 1 von 2 -



die Ausübung einer Tätigkeit zur Gefahrenabwehr,

die Begleitung und Betreuung von sterbenden Personen und Personen in akut lebensbedrohlichen
Zuständen, die Vornahme von unaufschiebbaren Handlungen zur Versorgung von Tieren - hierzu zählt
auch der benötigte Auslauf von Hunden in den Abendstunden, die Durchfahrt durch das Gebiet im
überregionalen öffentlichen Personenverkehr oder in Kraftfahrzeugen sonstige vergleichbar gewichtige und
unabweisbare Gründe.
"Die Erledigung von Lebensmittel-Einkäufen stellt keine Ausnahme dar", erläutert Landrat Matthias
Groote. "Sie sind im Vorfeld so zu planen, dass die Betroffenen bis 21 Uhr wieder zu Hause sind. Auch
Reisen und tagestouristische Ausflüge sind kein triftiger Grund."

Bei einer Kontrolle durch die Polizei oder die Ordnungsbehörden seien die triftigen Gründe zu nennen und
durch geeignete Dokumente nachzuweisen. Es genügt eine sogenannte Glaubhaftmachung. Wenn bei
Kontrollen daran Zweifel bestehen, wird nachgehakt. Ist man zwingend dienstlich oder beruflich
unterwegs, ist es für die Glaubhaftmachung hilfreich, eine entsprechende formlose Bescheinigung durch
den Arbeitgeber oder einen Dienstausweis mitzuführen. Rechtlich vorgeschrieben ist eine
Arbeitgeberbescheinigung nicht, deshalb gibt es auch keine formalen Anforderungen an eine solche
Arbeitgeberbescheinigung. Im Prinzip reicht ein einfaches Schreiben des Arbeitgebers, idealerweise mit
Stempel und auf Briefpapier.

Eine weitere Maßnahme betrifft unterdessen alle Einwohner des Kreisgebietes: Mit einer zweiten
Allgemeinverfügung ordnet der Landkreis Leer das Tragen von medizinischen Masken für haushaltsfremde
Mitfahrerinnen und Mitfahrer in einem privaten Kraftfahrzeug an. Nicht zusammenlebende Paare gelten als
ein Haushalt. Bisher galt diese Vorgabe lediglich bei dienstlichen Fahrgemeinschaften, etwa auf dem Weg
zur Arbeit oder bei dienstlichen Fahrten. Das Tragen einer Maske gilt nicht für Personen mit körperlichen,
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung (ärztliches Attest oder vergleichbare amtliche Bescheinigung
notwendig) und für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres. 
In Kraft tritt dies ab dem 1. April 2021

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/ausgangssperre_in_ostfriesland-80942/
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